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An alle Grundstücksbesitzer: Anpflanzungen zurückschneiden 

Die Gemeindeverwaltung hat festgestellt, dass einige Hecken und Bäume in den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, 
Geh- und Radwege) hineinragen. Diese müssen jederzeit zurückgeschnitten werden, so dass der Verkehrsraum 
frei ist. 
  
Überhängende Äste, Sträucher und Hecken machen den Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer) 
immer wieder zu schaffen. Wegen der Überwüchse müssen an manchen Geh- und Radwegen Fußgänger und Radfahrer 
sogar auf die Straße ausweichen. 
  
In Straßen ohne Gehweg wird die Straßenbreite vermindert, sodass dort kaum noch oder nur mit starker Behinderung des 
Verkehrs geparkt werden kann. Zudem werden Verkehrszeichen verdeckt und stark bewachsene Straßenecken sind auch 
für Autofahrer nur schlecht einzusehen, sodass das Einbiegen in die bevorrechtigte Straße gefährlich ist. 
  
Auch Hecken, die zwar im unteren Bereich bis auf die Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden, aber im oberen Be-
reich in den öffentlichen Straßengrund hineinragen, stellen eine Verkehrsgefährdung dar, da auch hier nicht die gesamte 
Gehwegbreite für den Fußgängerverkehr bzw. Straßenbreite für den Fahrverkehr zur Verfügung steht. 
  
Die Gemeinde Dotternhausen bittet alle betroffenen Grundstückseigentümer dringend, ihre Hecken, Bäume und Sträucher 
mindestens bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Auch abgestorbene Äste aus Bäumen müssen entfernt 
werden, damit niemand durch deren Herunterfallen verletzt wird. 
  
Die Gemeinde ist verpflichtet, dies zu kontrollieren und wird in der Folge erforderlichenfalls die Grundstückseigentümer 
auffordern, den Überwuchs zu entfernen. Sollte dies nicht erfolgen, kann die Gemeinde überhängende Hecken und Äste 
entfernen lassen und dies dem Grundstückseigentümer in Rechnung stellen. Grundstückseigentümer haften für Un-
fälle und Schäden, die durch Überwuchs ihrer Begrünung entstehen können. 
  
Alle Anpflanzungen sollten so geschnitten sein, dass sie mit der Hinterkante der öffentlichen Flächen abschließen. Es 
würde uns freuen, wenn alle Grundstückseigentümer diese Maßnahmen von sich aus durchführen würden. Begutachten 
Sie deshalb jetzt Ihre lebende Einfriedung und treffen Sie rechtzeitig die Vorkehrungen zum Rückschnitt. Die Maße kön-
nen Sie der nachstehenden Skizze entnehmen.  
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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0761/120 120 00

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken
Samstag, 03.02.2024 
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2 
72406 Bisingen, Tel. 07476 - 14 11 
Stadt-Apotheke Rosenfeld, Balinger Str. 15 
72348 Rosenfeld, Tel. 07428 - 12 45 
Sonntag, 04.02.2024 
Friedrich-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 17 
72336 Balingen, Tel. 07433 - 90 44 60

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31,  
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim  
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends oder am Wochenende: 
(z.B. bei Rohrbrüchen) ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo. 16.00-18.30 Uhr und Do. 15.00-17.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Grüngutplatz
dauerhaft geschlossen
Forstrevier Heiligenzimmern ☎  (0 7428) 8049
Försterin Anette Brand Fax: (07428) 918337
E-Mail: fr.heiligenzimmern@zollernalbkreis.de 
Geranienstraße 6, 72348 Rosenfeld-Isingen
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎ (07433) 9989-5018
Nahwärmeversorgung Vorwahl bitte mitwählen!
Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde: http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Bürgermeisterin Frau Maier: buergermeister@dotternhausen.de
Frau Hirt: hauptamt@dotternhausen.de
Frau Hahn: standesamt@dotternhausen.de
Frau Schwarz: meldeamt@dotternhausen.de
Frau Pontarollo: buergerbuero@dotternhausen.de

Dautmergen
Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07

Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 59 09 597
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de

Forstrevier Leidringen - Förster Wolfgang Heitz
Sprechzeiten donnerstags 16-18 Uhr ☎  (0 7428) 2370
Mail: fr.geislingen@zollernalbkreis.de

Grüngutplatz auf Erddeponie Beugen-Reute
Achtung!
Geschlossen bis voraussichtlich Ende März/Anfang April 2024

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen
Montag:  08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:  08:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  Geschlossen
Donnerstag:  08:00 - 12:00 Uhr
Freitag:  08:00 - 12:00 Uhr

Rathaus Dautmergen
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags: 17.00 - 19.00 Uhr 
Abendsprechstunde BM Lippus 17.00 - 19.00 Uhr 

Gemeindekontakte
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Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Arbeiten Sie gerne mit Kindern? Dann werden 
Sie doch Tagesmutter oder Tagesvater! 
Die nächste Grundqualifizierung in der Kindertagespflege 
startet im Juni 2024. 

Kinder brauchen gute Betreuung und Förderung von Anfang 
an. Sie brauchen jemanden, der sie versteht und unterstützt 
– auch außerhalb der Familie. 

Die Kindertagespflege ist eine wichtige Säule der Betreu-
ungsangebote im Land. Die Kinder werden in den privaten 
Räumen der Kindertagespflegeperson oder in anderen ge-
eigneten Räumen betreut. Sie ist dadurch eine familiennahe 
Form der Kinderbetreuung. Als Tagesmutter oder Tagesvater 
haben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot individuell zu gestal-
ten und gut auf die Bedürfnisse der Kleinen, wie auch deren 
Eltern abzustimmen. 

Der Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege ist nach wie vor 
sehr hoch. Deshalb suchen wir Menschen, die Interesse und 
Freude an dieser anspruchsvollen Tätigkeit haben. Damit die 
Betreuung der Tageskinder gut gelingt, bereiten wir Sie auf die 
Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater umfassend vor. Wir 
vermitteln Ihnen Grundkenntnisse in Entwicklungs-psycholo-
gie und Frühkindlicher Pädagogik, klären über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen auf und beraten Sie beim Aufbau Ihrer 
Kindertagespflegestelle. 

Die Qualifizierung umfasst 300 Unterrichtseinheiten. Sie findet 
in zwei aufeinander aufbauenden Kursabschnitten statt, einem 
tätigkeitsvorbereitenden Teil und einem tätigkeitsbegleitenden 
Teil, bei dem Sie schon mit der Betreuung beginnen. 

Mehr Informationen zu Inhalt und Ablauf der Qualifizie-
rung, sowie zu allem, was Sie sonst noch über die Kin-
dertagespflege wissen sollten, erhalten Sie in einem per-
sönlichen Informationsgespräch. 

Melden Sie sich hierfür gerne beim Jugendförderverein Zol-
lernalbkreis e.V., Fachberatung Kindertagespflege. Telefon: 
07433 – 381671 oder Email: info.tagespflege@jufoe-zak.de

„Dual studieren“ -
Experten-Chat am 7. Februar auf abi.de 
„Doppelt hält besser“ – gemäß diesem Motto entscheiden sich 
viele Abiturientinnen und Abiturienten für ein duales Studium 
und kombinieren eine wissenschaftliche Ausbildung an einer 
Hochschule oder Berufsakademie mit beruflicher Praxis in 
einem Unternehmen oder einer sozialen Einrichtung. 
Dieses Studienmodell erfreut sich großer Beliebtheit: Der-
zeit lernen mehr als 100.000 junge Leute deutschlandweit in 
Hochschule und Betrieb. Wer mehr über diese Studienform 
erfahren möchte, darf den nächsten abi» Chat am 7. Februar 
nicht verpassen. Von 16 bis 17:30 Uhr dreht sich alles um das 
Thema „Duales Studium“ und um Fragen wie: Wie läuft die 
Bewerbung für ein duales Studium? Welche Vor- und Nachtei-
le hat das Studienmodell? Was sollte man dafür mitbringen? 
Und worauf sollte ich bei der Studienwahl achten? 
Angehende dual Studierende können laut Hochschulkompass 
aus über 1.700 Angeboten an deutschen Hochschulen wählen. 
Dual Studierende können neben dem Erwerb wissenschaftli-
cher Kenntnisse auch praxisnahe Einblicke in die Arbeitswei-
se und -abläufe eines Unternehmens bekommen – und das 
bei meist durchgängiger Vergütung und guten Übernahme-
chancen für Absolventinnen und Absolventen. Nicht zu un-
terschätzen sind jedoch die gesteigerten Anforderungen, die 
mit einem dualen Studium einhergehen. Nicht nur Theorie und 
Praxis kommen „im Doppel“ daher, sondern die Studierenden 
erwarten auch „doppelte“ Herausforderungen. 

Bäume, Sträucher und sonstige Anpflanzungen auf privaten Grundstücken dürfen die Sicherheit des Straßenverkehrs 
nicht behindern.  
Häufig ragen Zweige von Bäumen und Sträuchern aus privaten Grundstücken über die Grundstücksgrenze hinaus in den 
Gehweg oder in die Straße.  
Nach § 11 Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz sowie § 28 Abs. 2 Straßengesetz Baden-Württemberg ist dies nicht zulässig, 
wenn dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt werden kann.  
Um derartige Beeinträchtigungen zu vermeiden, muss bei öffentlichen Verkehrsflächen der Luftraum über den Fahrbah-
nen mind. bis 4,50 m, über Geh- und Radwegen bis mind. 2,50 m Höhe von überhängenden Ästen und Zweigen freige-
halten werden.  
Der Bewuchs ist entlang der Geh- und Radwege bis zur Geh- bzw. Radweghinterkante zurückzuschneiden.  
Bei Fahrbahnen ohne Gehweg ist ein seitlicher Sicherheitsraum von mind. 0,75 m einzuhalten. Sofern ein Hochbord (Rand-
stein) vorhanden ist, kann der Sicherheitsabstand vom Fahrbahnrand auf 0,50 m reduziert werden.  
Das Austreiben während der Wachstumsperiode ist dabei jeweils zu berücksichtigen.  
  
Bezüglich der Sichtverhältnisse an Knotenpunkten muss zumindest gewährleistet sein, dass ein wartepflichtiger Verkehr-
steilnehmer bei Anfahrt aus dem Stand, ohne nennenswerte Behinderung bevorrechtigter Fahrzeuge, sicher einbiegen 
oder kreuzen kann.  
Die Grundstücksbesitzer werden auf ihre Verpflichtungen hingewiesen und gebeten, Abhilfe zu schaffen, sofern die Ver-
kehrssicherheit durch Bewuchs beeinträchtigt wird.  
  
Um Beachtung wird gebeten!
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Alle Fragen und Antworten im Chatprotokoll 
Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de  
und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann 
die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat 
im abi» Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat finden 
sich unter https://abi.de/interaktiv/chat.

Landratsamt Zollernalbkreis
Arbeitskreis Ackerbau 
Das Landwirtschaftsamt bietet im Februar drei 
Arbeitskreisveranstaltungen im Bereich Acker-
bau an.  Die Arbeitskreisveranstaltung ist als zwei-
stündige Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sach-

kunde nach §9 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetztes 
anerkannt. 
Die Pflanzenproduktionsberater Andreas Lohrer, Christoph 
Wachendorfer, die Biodiversitätsberaterin Sonja Maier und 
Landwirtschaftsamtfrauanwärterin“ Friederike Gall werden 
in den Veranstaltungen auf das vergangene Vegetationsjahr 
zurückblicken und aktuelle pflanzenbauliche Themen für das 
neue Jahr 2024 vorstellen. 
Herr Lohrer wird die derzeitige Zulassungssituation der Pflan-
zenschutzmittel erläutern und Versuchsergebnisse aus dem 
Bereich Pflanzenschutz präsentieren. 
Herr Wachendorfer behandelt schwerpunktmäßig den Dün-
germarkt und die Düngeverordnung. Die Pflanzenschutzmit-
telreduktion wird durch Frau Maier anhand von Versuchser-
gebnissen des Demobetriebes vorgestellt. Frau Gall wird die 
schließlich noch die sachgerechte Lagerung von Pflanzen-
schutzmittel erläutern. 
Der erste Termin, am Freitag, 02.02.2024 wird online stattfinden. 
Für die Onlineveranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Sie 
ist die Grundlage für die Ausstellung einer Teilnahmebeschei-
nigung für die Fortbildung in der Pflanzenschutz-Sachkunde. 
Für die Veranstaltungen am Montag, 05.02.2024 in Höfendorf 
im Gasthaus Adler und am 16.02.2024 im Hotel Sternen in 
Benzingen (ACHTUNG! der Termin musste geändert werden) 
ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahmebestätigungen 
werden vor Ort ausgehändigt. 
• Freitag 02.02.2024, online, 19:30 Uhr. 
  Anmeldung  bis spätestens Donnerstag, 01.02.2024 per 

E-Mail unter Landwirtschaftsamt@Zollernalbkreis.de mit 
Postanschrift und Geburtsdatum. 

•  Montag, 05.02.2024,19:30 Uhr, Höfendorf, Gasthaus 
Adler 

•  Freitag, 16.02.2024, 19:30 Uhr, Benzingen, Hotel Sternen

Online-Vortrag 
Heizungstausch: Was tun? Entscheidungs-
hilfen und Praxistipps 
  
Do 22. Februar 2024 I 18 - 19:30 Uhr I online 
I kostenlos 
  

Steigende Heizkosten, der fortschreitende Klimawandel 
und gesetzliche Regelungen zeigen, dass sich künftig die 
Wärmeerzeugung erheblich ändern wird.  Der Umstieg auf 
erneuerbare Energien wird unter diesem Aspekt wichtiger denn 
je. Doch welches Heizungssystem ist für das eigene Gebäude 
passend? Welche Alternativen zur Öl- oder Gasheizung gibt 
es und wieviel Energie lässt sich sparen?   
Die Energieagentur Zollernalb gibt in diesem Online-Vortrag 
einen umfassenden Überblick über alternative Heizsystem-
lösungen und ihre finanzielle Förderung sowie die gesetzli-
chen Grundlagen.   

Eine Anmeldung ist unter www.energieagentur-zollernalb.de  
erforderlich. Der Vortrag richtet sich vor allem an Ein- und 
Zweifamilienhausbesitzer. Weitergehende Fragen beantwor-
tet die Energieagentur Zollernalb unter Tel.: 07433/92-1385 
Online-Vortrag 
Heizungstausch: Was tun? Entscheidungshilfen und Pra-
xistipps 

Nahverkehr
Verkehrsverbund naldo informiert 
  
Fasnet – Elektronische Fahrplan-
auskunft EFA/

naldo-App/ Freizeitregelung Schülermonatskarten 
Der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende Besonderhei-
ten während der Fasnet (Donnerstag, 8. Februar bis Freitag, 
16. Februar 2024) hin, an denen es ausschließlich bewegli-
che Ferientage gibt, welche die jeweiligen Schulen selbst und 
deshalb nicht einheitlich im naldo festlegen: 
  
Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App
Aufgrund der beweglichen Ferientage können über die Elektro-
nische Fahrplanauskunft EFA auf www.naldo.de und über die 
naldo-App keine verbindlichen Fahrplanauskünfte für Busse 
gegeben werden. 
Da die Schulen individuell ihre beweglichen Ferientage nut-
zen, reagieren auch die Busunternehmen mit ihren Fahrplä-
nen flexibel. Dies ist nicht datumsgenau in den Fahrplänen 
abgebildet. Ob die mit der Verkehrsbeschränkung „F“ bzw. 
„S“ gekennzeichneten Busse tatsächlich fahren, können daher 
nur die Schulen und die Busunternehmen selbst verbindlich 
sagen. Die Züge im naldo fahren nach dem gesetzlichen Fe-
rienplan: Die Züge mit der Verkehrsbeschränkung „S“ fahren 
an Schultagen und an beweglichen Ferientagen, die Züge mit 
der Verkehrsbeschränkung „F“ fahren zu den genannten Feri-
enterminen. Ausnahmen sind explizit angegeben.

Die Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbands 
Oberes Schlichemtal bleibt am 

 
Rosenmontag, den 12.02.2024  

und am  
Dienstag, den 13.02.2024 

g e s c h l o s s e n. 
  

Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal
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Liebe Besucher*innen 
des 
Schlichembads. 
 

Das Schlichembad in Schömberg bleibt über die Fast-
nachtszeit von 

Donnerstag, den 08.02.2024 
bis Mittwoch, den 14.02.2024 

- je einschließlich - 
g e s c h l o s s e n. 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 
  
Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderats-
sitzung am 24.01.2024 
TOP 1 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
Zur Nachfolgerin von Frau Myrta Wochner, Kita-Leitung, ab 
September 2024 wurde Frau Stefanie Winter gewählt. 
Die Nachfolgerin als päd. Fachkraft von Frau Nicole Rau wird 
Frau Nicole Müller. 
Eine Mitarbeiterin des Rathauses wird im April 2024 ihren Mut-
terschafts- und anschließenden Erziehungsurlaub antreten. 
Die Stelle wurde unbefristet ausgeschrieben. 

TOP 2 Baumaßnahmen der Gemeinde Dotternhausen  
2.1. Sanierung der Verklebung Gummigranulat Kunstra-
senplatz Dotternhausen  
Beim Kunstrasenplatz kommt es in einem Teilbereich zu Ab-
lösungen beim Belag. Der Gemeinderat tendiert grundsätzlich 
zu einer Sanierung des gesamten Platzes unter Verwendung 
eines natürlichen Materials. Vor einer Entscheidung bedarf 
es der Überprüfung weiterer Aspekte wie insbesondere der 
Standfestigkeit, Haltbarkeit und Wartung bei einer Verfüllung 
mit einem umweltfreundlichen Granulat. Ebenso muss die 
Möglichkeit einer Förderung z.B. über den WLSB geklärt wer-
den. Hierfür soll ein Ausschuss, bestehend aus Gemeinderat, 
Verwaltung und Sportverein, gebildet werden. 
  
2.2. Sanierung Gebäudeschäden Hauptstraße 17 Dottern-
hausen 
Da der Balkonbelag nicht mehr richtig abdichtet, besteht die 
Gefahr des Eindringens von Wasser ins Mauerwerk. Zudem 
entspricht die Anbringung des Balkongeländers nicht der DIN-
Norm. Der Gemeinderat beschloss, die Firmen Schmidt Bau-
werktechnik und Metallbau Burkhardt aus Dotternhausen mit 
der Sanierung der Schäden durch Herstellen eines neuen Bal-
konbelags und einer Abdichtung sowie Versetzen und Erhöhen 
des Geländers zu beauftragen. Die Summe der vorliegenden 
Angebote beläuft sich auf insgesamt 13.143,99 Euro brutto. 

TOP 3 Bericht über die überörtliche Prüfung 2014 bis 
2018 – hier: eingeschränkte Abschlussbestätigung 
Das Kommunalamt des Landratsamtes Zollernalbkreis führte 
bei der Gemeinde Dotternhausen eine überörtliche Prüfung der 
Haushaltsjahre 2014 bis 2018 durch. Die wesentlichen Prü-

fungsfeststellungen wurden seitens der Gemeinde abgearbei-
tet. Mit Datum vom 12.12.2023 erließ das Kommunalamt nun 
eine eingeschränkte Abschlussbestätigung. Es fehlt aktuell 
noch ein Nachweis des wirtschaftlichen Betriebs des Eigen-
betriebs Nahwärmeversorgung. Dies nahm der Gemeinderat 
zur Kenntnis. Der eingeschlagene Weg der Neuausrichtung 
der Nahwärme nach endgültiger Festlegung der rechtlichen 
Voraussetzungen durch den Gesetzgeber wie auch die Fer-
tigstellung der Jahresabschlüsse ab 2019 werden konsequent 
weiterverfolgt. 
  
TOP 4 Regionale Planungsoffensive Erneuerbare Ener-
gien – Teilregionalplan Solarenergie und Windkraft 
Derzeit erfolgt die Teilfortschreibung des Regionalplans um 
Wind- und Solarenergie durch den Regionalverband Neck-
ar-Alb. Die Gemeinde Dotternhausen ist bei der Teilfortschrei-
bung Windkraft mit keinen, bei der Teilfortschreibung Solare-
nergie mit Flächenanteilen im nördlichen Gebiet (Do01 mit 30 
ha an L442, Do02 mit 9 ha an B27) betroffen. Die Gemeinde 
hat Gelegenheit, sich zu dem Planentwurf zu äußern und ihre 
Stellungnahme an den Regionalverband Neckar-Alb abzuge-
ben. Der Gemeinderat beschloss, hinsichtlich des Gebiets 
Do01 keine Änderungen zu beantragen, jedoch bezüglich 
des Gebiets Do02. Letzteres wird mit Blick auf eine mögliche 
Erweiterung der örtlichen Infrastruktur abgelehnt. Zudem ist 
die Gemeinde bereits durch die vorhandene überörtliche In-
frastruktur (B27, L442, Bodenseewasser, Stromtrassen (380 
kV-Leitungen) und Steinbrüche) stark belastet. 
  
TOP 5 Sachstandsberichte 
Bürgermeisterin Maier informierte über den am 11.01.2024 in 
der Festhalle Dotternhausen zum Antrag der Fa. Holcim auf 
wasserrechtliche Erlaubnis („kleiner Wasserrechtsantrag“) 
stattgefundenen Erörterungstermin. 
Des Weiteren teilte sie mit, dass die Unterlagen hinsichtlich 
der durch die Gemeinde erhobenen Klage in Sachen Seilbahn 
frühestens Ende Januar 2024 vom Regierungspräsidium Frei-
burg zur Verfügung gestellt werden können. 

TOP 6 Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes  
Bürgermeisterin Maier berichtete im Nachgang zu der in der 
letzten Sitzung beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung, 
dass aus der Rückmeldung des Kommunalamtes zu schlie-
ßen ist, dass die in der Satzung getroffenen Regelungen zur 
Plakatierung durch politische Parteien rechtens sind. 
Die Kindertagesstätte Dotternhausen erhielt im Rahmen der 
Aktion Adventskalender 2023 von der Volksbank Albstadt 
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für einen Wellenspieler. 
Die Bevölkerungsfortschreibung für Dotternhausen zum 
30.09.2023 ergab 1.824 Personen. 
Die von der Landeskreditbank Baden-Württemberg in den 
Jahren 1975 bis 2005 gewährten Darlehen, die im Rahmen 
der damaligen Wohnraumförderung gewährt wurden, haben 
zum Stand 31.12.2023 noch eine Restschuld in Höhe von 
215.312,17 Euro. 
Eine Gemeinderätin fragte wegen des geplanten Baugebiets 
Killwiesen nach. Leider ist derzeit nicht absehbar, wann dort 
Bauplätze bereitgestellt werden können. Aufgrund der Geset-
zesänderung muss das Bebauungsplanverfahren von vorne 
begonnen werden.
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Neutralitätspflicht vor den Wahlen  
im Amtsblatt 
Nach der Rechtsprechung besteht für Staatsorgane im Vor-
feld von Wahlen eine Neutralitätspflicht. Diese gilt auch für 
kommunale Organe. Das Amtsblatt stellt ein Informationsinst-
rument der Gemeinde dar, bei dessen Herausgabe die verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze gelten. Dieses Neutralitätsgebot 
ist auch bei der Veröffentlichung von Beiträgen von Fraktionen 
im Amtsblatt zu beachten. Die Festlegung des Zeitraums, für 
den das Verbot für öffentliche Organe, sich bei Wahlen mit 
politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren, 
gelten soll, ist im Einzelnen dem Gemeinderat überlassen. 
Der Zeitraum muss jedoch angemessen sein. Der Gemein-
derat Dotternhausen legte in der Sitzung am 20. Dezember 
2023 die Karenzzeit vor Wahlen für die Veröffentlichung von 
Beiträgen der Fraktionen im gemeinsamen Amtsblatt der Ge-
meinden Dotternhausen und Dautmergen auf 6 Monate fest.

Voranzeige - Rathaus geschlossen 
Am Schmotzigen Donnerstag, 08.02.2024 ist das Rathaus 
aufgrund von Narrentreiben nur eingeschänkt - bis 10.00 Uhr  
- geöffnet.
Von Freitag, 09.02.2024 bis einschließlich Fasnetsdienstag, 
13.02.2024 ist das Rathaus geschlossen. 

Bei einem Sterbefall wenden Sie sich bitte an einen Bestatter.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Bau und Betrieb von Brauchwasseranlagen 
Die Nutzung von Regenwasser zur Einsparung von Trinkwas-
ser wird aus ökologischen Gründen seit Jahren propagiert. 
Auch in unserer Gemeinde sind bereits mehrere Brauchwas-
seranlagen (auch Zisternen für die Gartenbewässerung) vor-
handen.   
Im Rahmen des Wasserzähleraustausches wegen Ablauf der 
Eichfrist bzw. des Neueinbaues werden die Wasserabnehmer 
gleichzeitig befragt ob eine Brauchwasseranlage in Betrieb ist. 
Nach § 5 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde hat 
der Wasserabnehmer der Gemeinde vor der Errichtung einer
Eigenwassergewinnungsanlage ohnehin eine Mitteilung zu 
machen unabhängig vom Wasserzähleraustausch, wir bitten 
somit unabhängig vom Wasserzähleraustausch um entspre-
chende Mitteilung. 
Die Gemeinde wird in solchen Fällen eine Bestätigung eines 
Fachmannes verlangen, wonach § 17 der Trinkwasserverord-
nung eingehalten ist.

Nach der novellierten Trinkwasserverordnung 2023, sind 
Brauchwasseranlagen ohnehin bei der Gemeinde anzuzeigen.   
Dies ist erforderlich um zu vermeiden, dass eine direkte Ver-
bindung von der Trinkwasseranlage zur Brauchwasseranlage 
besteht, was zu Verunreinigungen des Trinkwassernetzes der 
Gemeinde führen könnte.   
Beim Bau und Betrieb solcher Brauchwasserleitungen bitten 
wir deshalb dringend um die Beachtung folgender Punkte:   
1.   Zwischen der Trinkwasserinstallation und der Regenwasse-

ranlage darf keine Verbindung, auch nicht kurzfristig mittels 
Schläuchen, Wechselrohren oder ähnlichem, hergestellt 
werden. Eine Nachspeisung darf nur über einen freien Aus-
lauf erfolgen. Die Rohrleitungen sind in eindeutiger Weise, 
möglichst farblich zu unterscheiden. Jede Verbindung stellt 
eine Ordnungswidrigkeit nach der Trinkwasserverordnung 
dar.   

2.   Bei der Installation ist die DIN 1988 zu beachten. Es darf 
auch unter ungünstigen und bei versagenden Sicherheits-
einrichtungen kein Wasser in das öffentliche Trinkwasser-
netz gelangen.   

3.   Ab dem Hauswasserzähler sind die Wasserabnehmer für 
die Qualität verantwortlich. Nichttrinkwasser-Entnahme-
stellen bzw. –leitungen sind entsprechend zu kennzeich-
nen und vor Missbrauch - vor allem durch Kinder – durch 
geeignete Maßnahmen zu sichern (mit den Worten „Kein 
Trinkwasser“ oder entsprechend bildlich). Gleichzeitig wird 
empfohlen, an der Übergabestelle (z.B. Wasserzähler oder 
Gebäudeeinführung) folgendes Hinweisschild anzubringen: 
„Achtung! in diesem Gebäude ist eine Brauchwasseranlage 
installiert. Querverbindungen ausschließen“.   

Weitere Auskünfte zu Brauchwasseranlagen erteilt Ihnen gerne 
das Bürgermeisteramt.
 
 
Tropfende Wasserhähne sind teuer 
Wenn die jährliche Wasserverbrauchsabrechnung eintrifft, 
sind einzelne Adressaten sehr erstaunt. Die hohe Wasserver-
brauchsmenge will ihnen nicht einleuchten, weil doch ganz-
jährig sehr sparsam mit dem kostbaren Nass umgegangen 
wird. Oftmals sind tropfende Wasserhähne oder leicht undichte 
Toilettenspülungen die Ursache dafür. 
Um derartige unliebsame Überraschungen zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die Wasseruhr öfters zu kontrollieren. Wenn 
keinerlei Wasserverbrauch im Haus stattfindet und dennoch 
die Rädchen an der Uhr sich minimal bewegen, ist eine leich-
te Undichtigkeit vorhanden, welche zu erheblichen, jedoch 
vermeidbaren Verbrauchszahlen führt. Eine solche Reparatur 
lohnt sich vielfach.

Veranstaltungen im Februar 2024 
01.- 02.02.24 Aufbau Festhalle Narrenzunft Festhalle
02.02.2024 Jahreshauptversammlung Liederkranz St.-Anna-Stift
02.02.2024 20er Ball Narrenzunft Singsaal/Festhalle
04.02.2024 Ringumzug NFR-ZA Narrenzunft/Musikverein Binsdorf
08.02.2024 Schmotziger Narrenzunft Schule/Kindi/Rathaus
08.02.2024 Essen in Gemeinschaft SonNe Dormettingen
10.02.2024 Mondstupfer-Ball Narrenzunft Festhalle
11.02.2024 Fasnetsumzug Narrenzunft im Ort / Festhalle
11.02.2024 Sportlerball Sportverein Sportheim
12.02.2024 Rosenmontags-Polonaise Narrenzunft Dorfplatz
13.02.2024 Kinderumzug und Kinderfasnet Narrenzunft im Ort / Festhalle
14.02.2024 Abbau Festhalle Narrenzunft Festhalle
21.02.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Rathaus
24.02.2024 Hauptversammlung Kreisverband Musikverein Festhalle
24.02.2024 Heimwettkampf Männerturnen Sportverein Sporthalle
27.02.2024 SonNe Cafe SonNe Dormettingen   
Absagen, Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.
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Plettenbergzufahrt gesperrt 
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Zufahrt 
zum Plettenberg in den Wintermonaten (bis 31.03.2024) 
nicht erlaubt ist. Eine entsprechende Beschilderung ist 
angebracht. 
Um Beachtung wird gebeten!

Neues aus dem Rathaus

Hausmüllabfuhr  
Papiertonne 
Dienstag, 06.02.2024 
  
Gelber Sack 
Donnerstag, 08.02.2024 
  
Abfuhr Rest- und Biotonne 
Freitag, 09.02.2024

Straßenbeleuchtung 
Wie uns das Überlandwerk Eppler mitteilte, war ein Pro-
grammfehler an der Rundsteueranlage der Grund dafür, 
dass die Straßenbeleuchtung durchbrannte. 
Der Schaden wurde zwischenzeitlich behoben.

Gemeindebücherei�
Buchvorstellung: 
Raffi und sein pinkes Tutu (ab 4 Jahren) 
Ein Bilderbuch mit der universellen Bot-
schaft: Toleranz. 
Raffi ist ein kleiner Junge, der gerne Fuß-
ball spielt und Sporttrikots trägt. Er liebt 
aber nicht nur Sport, sondern auch sei-
ne Lieblingspuppe und sein pinkes Tutu. 
Das Tutu trägt er aber aus Angst vor der 
Reaktion seiner Mitschüler nur zu Hause. 
Eines Tages entschließt er sich allerdings 

es in der Schule zu tragen. Doch es wird kein schöner Tag 
für ihn und er wird schnell ausgegrenzt. Aber mit der Unter-
stützung seiner Eltern, fasst er Mut und die anderen Kinder 
erkennen, dass »Anderssein« nichts Schlimmes bedeutet. Im 
Gegenteil: Es macht einen zu etwas besonderem! 
Mit »Raffi und sein pinkes Tutu« möchte Riccardo Simonetti 
kindgerecht und spielerisch Toleranz vermitteln und zeigen, 
wie wichtig es ist schon in jungen Jahren einander akzeptieren 
zu lernen – auch wenn man vielleicht unterschiedlich sein mag. 
  

Buchvorstellung: 
Die unlangweiligste Schule der Welt 1: 
Auf Klassenfahrt (ab 8 Jahren) 
Maxes Schule ist wirklich zum Einschla-
fen: über 777 Schulregeln und achtmal 
täglich Mathe! Doch dann taucht ein 
geheimnisvoller Inspektor auf und schickt 
die Klasse auf Klassenfahrt! Maxe platzt 
fast vor Glück: Endlich ist mal was los! 
Aber warum hat seine Lehrerin Frau Pen-
ne plötzlich Stinkbomben in der Tasche? 
Maxe, Frieda und die anderen Kinder 

stürzen in ein unglaubliches Abenteuer ... 
Eine neue, turbulente Reihe für Jungs und Mädchen! 
  

Buchvorstellung: 
Alte Sorten 
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie un-
terschiedlicher nicht sein könnten. Sally, 
kurz vor dem Abitur, will einfach in Ruhe 
gelassen werden. Sie hasst so ziemlich 
alles: Angebote, Vorschriften, Regeln, Er-
wachsene. Fragen hasst sie am meisten, 
vor allem die nach ihrem Aussehen. 
Liss ist eine starke, verschlossene Frau, 
die die Arbeit, die auf dem Hof anfällt, 

problemlos zu meistern scheint. Schon beim ersten Gespräch 
der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als andere Er-
wachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges Urteilen, 
keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, auf dem Hof 
zu übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für Sally 
ist die ältere Frau ein Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über 
sich spricht, die das Haus, in dem die frühere Anwesenheit 
anderer noch deutlich zu spüren ist, allein bewohnt? Während 
sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss 
die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, deren 
Geschmack Sally so liebt, kommen sich die beiden Frauen 
näher. Und erfahren nach und nach von den Verletzungen, 
die ihnen zugefügt wurden. 
  

Neue Öffnungszeiten: 
Montag: 16 bis 18.30 Uhr 

Donnerstag: 15 bis 17.30 Uhr

 

 

Mobiler Dienst Balingen

Jugendtreff Dotternhausen
Faschingsferien des Jugendtreff Dotternhausen 
Liebe Kinder und Jugendliche aus Dotternhausen, 
bald stehen die Faschingsferien vor der Türe und auch die-
ses Mal haben wir einen Programmpunkt für euch geplant. Zu 
diesem möchten wir euch gerne einladen. 
Wir haben allerdings auch dieses Mal nur begrenzt Plätze zur 
Verfügung. Deshalb werden die Einladungen vorrangig be-
rücksichtigt, die zuerst eingehen. 
Anmelden könnt ihr euch bis zum 12.02.24 unter folgenden 
Kontaktdaten: v.schetter@diasporahaus.de, 01573/7535429 
oder t.fuhrmann@diasporahaus.de, 0177/6459993 

Do., 15.02.24  Ausflug ins Beroli-
no nach Balingen  
Heute wollen wir das Berolino in 
Balingen besuchen. Um gemein-
sam einen tollen und aktiven Nach-
mittag zu verbringen. Bei diesem 
Angebot können Kinder ab 7 Jah-
ren teilnehmen. 

Gerne ein Taschengeld mitnehmen, falls ihr euch vor Ort et-
was kaufen möchtet. 
Treffpunkt:  13:30 Uhr am Schulparkplatz. (14 Uhr am Berolino) 
Ende:  ca. 17:00 Uhr an der Schule. (16.30 Uhr am Berolino) 
Kosten:  3 € 
  
Anmeldeschluss: 
Der reguläre Jugendtreff bleibt in den Faschingsferien ge-
schlossen. 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen 
Eure Verena und Tina 
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Amtliche Bekanntmachungen Dautmergen

Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Dautmergen zum 01.01.2019 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Verbindung mit § 95b der Gemein-
deordnung hat der Gemeinderat am 08.11.2023 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Dautmergen zum 01.01.2019 wie folgt 
festgestellt:   

Aktivseite Stand zum
01.01.2019

1. Vermögen 6.960.373,36

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.287,00

1.2. Sachvermögen 5.730.198,24

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.287.017,10

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.986.777,42

1.2.3. Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.368.517,70

1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 70.849,12

1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.036,90

1.3. Finanzvermögen 1.221.888,12

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 91.212,11

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden 
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

430.440,27

1.3.3. Sondervermögen 25.000,00

1.3.4. Ausleihungen 33.443,37

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen 7.695,58

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.728,32

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen 112.191,08

1.3.8. Liquide Mittel 519.177,39

• Abgrenzungsposten 68.064,76

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.558,57

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 66.506,19

Summe Aktiva 7.028.438,12

Passivseite Stand zum
01.01.2019

1. Eigenkapital 5.201.555,33

1.1. Basiskapital 5.201.555,33

• Sonderposten 1.559.239,82

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen 493.268,53

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge 185.997,51

2.3. Sonderposten für Sonstiges 879.973,78

• Verbindlichkeiten 245.824,47

3.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 136.000,00

3.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 84.210,97

3.3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16.283,48

3.4. Sonstige Verbindlichkeiten 9.330,02

• Passive Rechnungsabgrenzungsposten 21.818,50

Summe Passiva 7.028.438,12

II. 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 liegt im Zeitraum von Donnerstag, 01.02.2024 bis einschließlich Freitag, 09.02.2024 wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten bei der Gemeindeverwaltung Dautmergen, Grabenstraße 1, 72356 Dautmergen, öffentlich aus.   
Dautmergen, den 31.01.2024 
gez. Lippus, Bürgermeister
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Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen 
und Fernseher 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern findet am Dienstag, 20.02.2024  statt.  
Anmeldungen zur Abholung von Geräten sind bis spä-
testens Donnerstag, 08.02.2024, 11.30 Uhr, an das 
Bürgermeisteramt, Telefon 07427/2507 oder per E-Mail:  
info@gemeinde-dautmergen.de, möglich 
  
Die angemeldeten Geräte müssen am Abholtag ab 6.00 Uhr  
am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. 
Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht 
mitgenommen werden. 
Diese müssen über das Wertstoffzentrum in Schömberg, 
als normaler „Elektroschrott“, entsorgt werden. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Freiwillige Feuerwehr 
Dautmergen
Feuerwehrprobe 
Liebe Aktive, 
am kommenden Freitag findet um 
19:30 Uhr der nächste Übungs-
abend der Einsatzabteilung statt. 

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 
Der Kommandant

Schulnachrichten

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen be-
ginnen in Kürze: 
  
Montag, 5. Februar
Easy Conversation - B2, 5-mal, 09.30 bis 11.00 Uhr 
Freitag, 9. Februar
Brötchenbackkurs für Kinder, 09.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag, 10. Februar 
Excel - Formeln und Funktionen, 08.30 bis 15.45 Uhr 
  
Weitere Informationen und Anmeldung  unter Telefon 
(07433) 90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de. 

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
 St. Martinus Dotternhausen

 
Sonntag, 04.02. - Lichtmess  
10:30 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der Erstkommu-

nionkinder und Kerzenweihe (GRF)  
19:00 Uhr Taizégebet  

Samstag, 10.02.    
Uhrzeit 
in Klärung Vorabendmesse  
Sonntag, 18.02. - Erster Fastensonntag  
10:30 Uhr Hl. Messe mit Aschensegen  
17:00 Uhr Meditativer Sonntagsgottesdienst  
Samstag, 24.02. - Vorabend - Zweiter Fastensonntag  
19:00 Uhr Wortgottesfeier (Diakon)  
  Kollekte - Caritasfastenopfer  
Sonntag, 25.02.    
17:00 Uhr Meditativer Sonntagsgottesdienst 
 

Lobpreisgruppe  
Am Montag findet um 20:15 Uhr die Singstunde der Lob-
preisgruppe im St. Anna-Stift statt. 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig montags, alle 14 Tage. 
Herzliche Einladung an alle die gerne mitmachen möchten.

Katholische Kirchengemeinde 
St. Verena Dautmergen

Sonntag, 04.02. - Lichtmess  
09:00 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der Erstkommu-

nionkinder und Kerzenweihe (GRF)  
19:00 Uhr Taizégebet in Dotternhausen  
Sonntag, 11.02. - Fasnetssonntag  
 Wir verweisen auf die Gottesdienste der Nachbargemeinden
Sonntag, 18.02. - Erster Fastensonntag  
09:00 Uhr Hl. Messe mit Aschensegen  
17:00 Uhr Meditativer Sonntagsgottesdienst in Dotternhau-

sen  
Samstag, 24.02. - Vorabend zweiter Fastensonntag  
19:00 Uhr Vorabendmesse  
  Kollekte - Caritasfastenopfer  
Sonntag, 25.02. - Zweiter Fastensonntag  
17:00 Uhr Meditativer Sonntagsgottesdienst in Dotternhausen
 

Gottesdienste der Seelsorgeeinheit
St. Martinus und St. Verena

Katholisches Pfarramt, Hauptstr. 2
Öffnungszeiten
 Montag  14:00 - 17:15 Uhr
 Dienstag  14:00 - 17:15 Uhr
 Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
 Donnerstag  14:00 - 17:15 Uhr
Auch vormittags unter Tel. 07427 / 2193 erreichbar.
Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKTUELLES, Infos und weitere Gottesdienste �nden 
Sie unter www.stadtkirche-schoemberg.de

Beerdigungsdienst 
Im Trauerfall wenden sich die Gemeindemitglieder 
aus Dotternhausen an Diakon Stephan Drobny, 
Tel. 0178 5645033

Samstag, 03.02. - Vorabend zu Lichtmess  
19:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern und Ratshausen, mit 

Vorstellung der Erstkommunionkinder  
Sonntag, 04.02. - Lichtmess  
09:00 Uhr Hl. Messe in Schörzingen und Weilen mit Vorstel-

lung der Erstkommunionkinder  
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder (GRF)  
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10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg mit Vorstellung der Erst-
kommunionkinder  

10.30 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen mit Vorstellung 
der Erstkommunionkinder (GRF)  

19:00 Uhr Taizégebet in Dotternhausen  
Mittwoch, 07.02.    
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung  
19:00 Uhr Abendmesse in Schömberg 
 

Das Taizégebet 
im Oberen Schlichemtal 
Gebet – Stille - Gesang 

Das Taizégebet ist geprägt durch das Wiederholen von 
Gesängen. Es ist eine meditative Gebetsform, bei der sich 
unser Geist sammeln kann und wir mehr zu unserer Mitte 
finden. 
In Momenten der Stille können wir loslassen, zur Ruhe 
kommen und neue Kraft für den Alltag schöpfen. Diese 
Gebetsform geht zurück auf Frère Roger, dem Gründer der 
Brüdergemeinschaft von Taizé. 
  
Das Taizégebet findet am Sonntag, 04.02. um 19:00 Uhr 
im Altarraum in der Kirche in Dotternhausen statt. Sie sind 
ALLE herzlich eingeladen. 
  
Auf Ihr Kommen freut sich 
Gemeindereferent, Wolfgang Schmid.

Buspilgerreise nach Ars - Lourdes - Nevers 
vom 20. - 25. Mai 2024 
Die Reise führt die Pilgergruppe in einem 
modernen, klimatisierten Reisebus an die 
bekannten Wallfahrtsorte Ars, Lourdes und 
Nevers. Die geistliche Leitung hat unser ehe-
maliger Pfarrer Dr. Johannes Holdt, die Or-
ganisation obliegt Wolfgang Bantle. Flyer 
liegen in der Stadtkirche Schömberg am 

Schriftenstand aus. Sollten Sie Interesse haben, der An-
meldeschluss ist am 24. Februar 2024.

PALMBÜHLKIRCHE 
Wallfahrtssekretariat: Tel. 07427/2502
Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl, Tel. 0174 
1057563 
  
Gottesdienste 
Montag, 05.02., 9.00 Uhr: Heilige Messe im Pilgerstüble 
Donnerstag, 08. 02., 9.00 Uhr heilige Messe im Pilgerstüble 
Veranstaltungen 
Bibelcafé am 6.2. 
Zuerst zusammen in die Bibel schauen, sich inspirieren lassen 
vom Sonntags-Evangelium, dann gemeinsam Kaffee trinken! 
Wer am Dienstag, 6. Februar, um 15.00 Uhr ins Bruderhaus 
auf dem Palmbühl kommen will, ist herzlich willkommen! An-
meldung bis 5.2. erwünscht: Tel. 0174 1057563, Wallfahrt-
seelsorger Michael Holl
Weitere Termine sind am 5.3. und 26.3. um 15 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210, Fax-Nr. 07433/385048,
E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de, Internet: www.eseki.de,
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
sowie Mittwoch 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 1. Februar 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den 

ungeraden Kalenderwochen.
 im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen 

Schneider 07427 914767, bzw. 0151 75067389 
oder Rosmarie Staiger 07427 8699 

Freitag, 2. Februar 2024 
18.00 Uhr Gebetskreis  im  Evangelischen Gemeindezent-

rum Schömberg 
Samstag, 3. Februar 2024 
Klausur des Gesamtkirchengemeinderats in Täbingen 
Sonntag, 4. Februar 2024 
10.00 Uhr Endingen: suz-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Martin 

Brändl 
10.00 Uhr Täbingen: Mitarbeitergottesdienst mit Abendmahl, 

Pfarrer Stefan Kröger 
10.15 Uhr Schömberg: EINS-Gottesdienst  im Evangeli-

schen Gemeindezentrum mit Marco Görtler in der 
Themenreihe: „Gemeinde bauen“, mit Botschaft, 
Band und Livestream sowie der Möglichkeit zur 
Einzelsegnung. Anschließend gemeinsames Mit-
tagessen. Herzliche Einladung! 

17.00 Uhr Jugendkreis im Jugendhaus Erzingen 
Montag, 5. Februar 2024 
16.30 Uhr Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 

Eha 07427 3955 oder Volker Koch 
Dienstag, 6. Februar 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
19.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis  im Gemeindezentrum 

– Anfrage bei Karin Eha 07427 466321 oder Pia 
Seeburger 07427 721 

Mittwoch, 7. Februar 2024  
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht  im Gemeindehaus in 

Endingen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi 

Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 
2953 

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 
Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina 
Heinzler 07427 6251 

Donnerstag, 8. Februar 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den 

ungeraden Kalenderwochen.
 im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen 

Schneider 07427 914767, bzw. 0151 75067389 
oder Rosmarie Staiger 07427 8699 
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Hinweise:  
Pfarrer Stefan Kröger hat Urlaub vom 9. bis 17. Februar. Die 
pfarramtliche Vertretung übernimmt das Pfarrbüro in Endin-
gen, Pfarrer Dr. Martin Brändl, gemeindebuero.endingen@
elkw.de Tel. 07433 - 930 210 
  
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamt-
kirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, ent-
weder auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schöm-
berg.de bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der 
Kirchengemeinde Endingen. 
  
Gottesdiensttelefon 
Wir haben das „Gottesdiensttelefon“ unter der Nummer 
„074332101617“ wieder aktiviert! 
Es bestand Bedarf für einen zusätzlichen „Übertragungsweg“ 
neben unserem Livestreaming. 
  
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711  
29 23 33.

Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

 
Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon (07427) 3294 
Fax (07427) 914913 
Gemeindebüro Mo 09.30 – 12.00 Uhr 
 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.taebingen@elkw.de 
Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  
Telefon 07433/4210 
E-Mail stefan.kroeger@elkw.de 
1. Vorsitzender Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672 
E-Mail axel.maerklin@t-online.de

Donnerstag, 01. Februar 2024 
19:30 Uhr Bibeltreff der Apis 
Freitag, 02. Februar 2024 
07.00 Uhr Abholung der Gaben für den Tafelladen 
20.00 Uhr Jugendkreis in Täbingen 
 Thema: Knickknack 
Samstag, 03. Februar 2024 
09.00 Uhr Klausur des Gesamtkirchengemeinderates der 

Gesamtkirchengemeinde im Gemeindehaus in 
Täbingen 

Sonntag, 04. Februar 2024 
10.00 Uhr Mitarbeitergottesdienst mit Pfarrer Stefan Krö-

ger mit Abendmahl und anschließendem Kir-
chenkaffee 

 Landesopfer: Diakonie in der Landeskirche 
10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Pfarrer Dr. Martin 

Brändl 
10.15 Uhr Gottesdienst in Schömberg mit Marco Görtler 
Dienstag, 06. Februar 2024 
18.30 Uhr Mädchenjungschar in Leidringen 
 Thema: Fragen über Fragen 
19.00 Uhr Chorfestle des Kirchenchores 
Mittwoch, 07. Februar 2024 
09.30 Uhr Krabbelgruppe „Spatzennest“ 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Endingen 
20.00 Uhr Probe des Posaunenchores 
Donnerstag, 08. Februar 2024 
14.00 Uhr Seniorennachmittag „mit allen Sinnen“ 

Freitag, 09. Februar 2024 
18.00 Uhr Bubenjungschar in Leidringen 
20.00 Uhr Jugendkreis in Meßstetten 
 Thema: FAT 
Sonntag, 11. Februar 2024 
 Kein Gottesdienst in Täbingen 
10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Maike Sachs 
10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrerin Simone 

Haas zu PredigtReihe: Gottes Wort 
  
Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vorläuten. Um 
10.00 Uhr wird nachgeläutet. 
  
Hinweise: 
Gottesdienste 
* die mit Sternchen gezeichneten Gottesdienste stehen als 
Stream zur Verfügung (You-Tube-Kanäle unserer Kirchenge-
meinden): 
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711  
29 23 33. 
  
Bei Spenden an die Kirchengemeinde bitte den Ort und den 
Zweck angeben. 
Spendenkonto: 
Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichemtal  
IBAN: DE 21 6416 3225 0429 0890 07, BIC: GENODES 1VHZ

Vereinsnachrichten

 

Liederkranz Dotternhausen

Einladung zur Generalversammlung 2024 
Der Liederkranz Dotternhausen e.V. führt am Freitag, den  
02. Februar 2024, um 20.00 Uhr, im St. Anna-Stift seine dies-
jährige Generalversammlung durch. 
Alle Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores, die 
Ehrenmitglieder und passiven Mitglieder, die Vorstände oder 
Abordnungen der Dotternhausener Vereine sowie Freunde 
und Gönner des Liederkranz Dotternhausen sind herzlich 
eingeladen. 
Nikolaus Gabel
1. Vorsitzender
 

 

Musikverein Dotternhausen

Dreierspitze im Führungsteam ist wieder komplett - Julius 
Krieg als neuer Vorsitzender gewählt 
Die Vorsitzenden des Musikvereins Dotternhausen Edwin Gei-
ser und Nicole Wochner konnten in ihrem Jahresbericht die 
stolze Anzahl von 176 aktiven Musizierenden verkünden, wo-
von 100 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind. Gespielt 
wird in sieben verschiedenen Gruppen und Orcherstern von 
den Kleinsten in der Rasselbande bis zur Seniorenkapelle. 
Damit ist der Verein auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 
Schriftführerin Daniela Baumgartner berichtete über die Arbeit 
und die zahlreichen Themen der Vorstandschaft, bevor Kas-
sier Frank Schäfer ein historisches Plus in der Vereinskasse 
verkünden konnte, das für die anstehende Anschaffung neuer 
Uniformen ein willkommenes Polster darstellt. Die Kassen-



12 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen Nr. 5 vom 31. Januar 2024  

prüfer Lothar Ritter und Peter Uttenweiler bescheinigten eine 
einwandfreie Kassenführung. 
Jugendkoordinator Thomas Geiser stellte die umfangreiche 
Jugendarbeit vor und konnte von einem neuen Teilnehmer-
rekord in den Flötengruppen berichten. Highlight für die Ju-
gendkapellen war das bereits zum zweiten Mal durchgeführte 
Proben- und Freizeitwochenende in Überlingen. 
Dirigent der Jugendkapelle 1 und des Aktivenorchesters Ro-
bin Nikol zeigte sich zufrieden mit der Probearbeit und freute 
sich über die Integration von 13 Jugendlichen in das Akti-
venorchester. 
Auch Frank Schnell, Dirigent der Bläserklassen und der Ju-
gendkapelle 2 zeigte sich mit den Fortschritten der Kinder 
und Jugendlichen sehr zufrieden. Die Arbeit im Verein liegt 
ihm sehr am Herzen, wie auch der Leiter der Seniorenkapelle, 
Rolf Kleinschrot in seinem Bericht durchklingen ließ. 
In Vertretung der Gemeinde bedankte sich Elisabeth Menholz 
für die schönen Momente im vergangenen Jahr und nahm die 
Entlastung der Vereinsführung vor, die einstimmig erteilt wurde. 
Bei den Wahlen konnte die Dreierspitze des Vereins wieder 
komplettiert werden. Julius Krieg wurde neu als weiterer erster 
Vorsitzender an die Vereinsspitze gewählt. Zudem wurden Ni-
cole Wochner als erste Vorsitzende, Frank Schäfer als Kassier, 
Daniela Baumgartner als Schriftführerin, Thomas Geiser als 
Jugendkoordinator und als weitere Mitglieder der Vorstand-
schaft Fabian Hils, Carolin Kölling und Ellen Zimmermann 
wiedergewählt. Christoph Seeburger wurde nach 22 Jahren 
aus der Vorstandschaft verabschiedet. Für ihn wurde Sandra 
Münch neugewählt. 

Die Geehrten des Vereins mit dem Kreisverbandsvorsitzenden 
(von links): Karl Edelmann, Robin Nikol, Julius Krieg, Thomas 
Geiser, Tamara Ritter, Nicole Wochner und Edwin Geiser.

Die neue Vorstandschaft des Musikverein Dotternhausen

Die 14 Jugendlichen, die im vergangenen Jahr erfolgreich ihre 
D1- bzw. D2-Prüfung abgelegt haben.

Lina Rebstock und Julius Krieg wurden für zehn Jahre aktive 
Tätigkeit im Musikverein geehrt. Robin Nikol durfte für 10-jäh-
rige Dirigententätigkeit die Dirigentenehrennadel in Bronze 
entgegennehmen. 
Eine besondere Ehre gebührte Tamara Ritter und Thomas 
Geiser, die dem Musikverein Dotternhausen als aktive Musiker 
seit 35 Jahren die Treue halten und daher zum Ehrenmitglied 
ernannt wurden. Des Weiteren konnte Thomas Geiser noch 
14 Jugendliche für ihre erfolgreiche Teilnahme an den D-Lehr-
gängen ehren: Jule Ritter, Finn Gaisser, Lenn Geiser, Fabian 
Klein, Julius Koch, Tobias Münch, Alessia Munoz-Fernandez, 
Clarissa Reiner, Nele Ritter, Mariel Scheu, Tabea Schneider, 
Frieda Weier, Franziska Wiedl und Samuel Witte.

Die Schrillen Fehlaperlen zu Gast in Dotternhausen 
„Friede, Freude, Pustekuchen“ – der Musikverein Dotternhau-
sen konnte die schwäbische Comedygruppe „Die Schrillen 
Fehlaperlen“ mit ihrem Programm für einen Auftritt am 9. März 
2024 in der Festhalle Dotternhausen gewinnen. Mit stimmungs-
vollen Liedern und viel Humor ist ein kurzweiliger Abend ga-
rantiert. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn der Veranstaltung ist 
für 20 Uhr geplant. Karten können unter der E-Mail vvk.mvd@
gmx.de für jeweils 20 Euro bestellt oder direkt bei der Bäcke-
rei Milles oder bei der Volksbank Albstadt erworben werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen unterhaltsamen 
Abend!
 

Narrenzunft Dotternhausen e.V.

Tolles närrisches Wochenende in Lauterbach 
Für Manche etwas anstrengend aber trotzdem ein tolles Er-
lebnis war das Ringtreffen des SBH-Rings in Lauterbach. Viele 
Besen und ein großes Barzelt, sowie das Gemeindehaus luden 
zum Verweilen und Feiern ein. Am Sonntag lachte die Sonne 
sogar im Tal. Dieses Mal hieß es Party vor dem Umzug, denn 
danach blieb nicht mehr viel Zeit, weil wir erst nach 2 Stunden 
losjucken konnten, da wir ja an 21. Stelle waren.
Sehr viele Zuschauer säumten die engen Straßen und boten 
uns eine bunte und gut gelaunte Kulisse. Trotz der längeren 
Anfahrt war die Stimmung bei den Narren, Musikern und 20ern 
bestens - danke allen, die dabei waren. 
  
Ausblick auf den Ringumzug in Binsdorf NFR-ZA 
Am kommenden Sonntag geht es zu den Holzhutzeln nach 
Binsdorf zum 40. Jubiläum. Der Umzug beginnt um 13:30 Uhr, 
Aufstellung ist am Ortsende Richtung Heiligenzimmern. Bei 
der Festhalle befindet sich das Narrendorf, an der Umzugs-
strecke gibt es zudem viele Besenwirtschaften. 
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Busfahrtzeiten: 
Wir haben einen Pendelbus, dieser muss ein weiteres Mal 
fahren, daher geänderte Fahrzeiten! 
1. Fahrt für Musikverein:10:45 Uhr an der Festhalle 
2. Fahrt für Narren: 11:30 Uhr an der Festhalle 
3. Fahrt für Narren (Familienbus):12:15 Uhr an der Festhalle 
Genaue Rückfahrtzeit wird bei der Hinfahrt bzw. über Soci-
al Media bekannt gegeben. Es gibt noch einige freie Plätze, 
meldet Euch gerne! 
Wir freuen auf ein weiteres tolles Wochenende. 
  
Aufbau/Dekoration Festhalle: 
Am Mittwoch beginnen wir um 18 Uhr mit der Festhallendeko-
ration, am Donnerstag bereits um 17:30 Uhr. Freiwillige Helfer 
sind natürlich immer gerne willkommen. Nach getaner Arbeit 
gibt es ein gutes Vesper. 
Mond-Stupf 
Euer Team der Narrenzunft 
  
NICHT VERGESSEN: 
20er-Ball Pyjama-Party am Freitag ab 20 Uhr im Singsaal 
mit DJ Wayne, Welcome Shot und Happy Hour!!! Kommt 
zur Sause des Jahres! 
  

 
Show & Tanz 
Dotternhausen e.V.

Rückblick 
Wettbewerb in Straßberg 
Am vergangenen Wochenende waren wir mit den Minis und 
den Junioren beim Showtanzwettbewerb in Straßberg. Aus-
richter war die Narrenzunft Schmeia-Hexa. 
Unsere Minis, unter der Leitung von Frank Schlosser-Utten-
weiler, tanzten ihren originellen Zwergentanz „Aufstand im 
Zwergenland“ und begeisterten das Publikum und die Jury. 
Sie erreichten den hervorragenden 3. Platz  und erhielten 
einen Pokal und eine Urkunde. 

Für unsere Junioren  war es der erste Auftritt in dieser Saison 
und dementsprechend war die Anspannung groß. Sie tanzten 
als Waldwesen den Tanz „Neues Leben im Zauberwald“. !! 
Durch die lautstarke Unterstützung der vielen Fans verflog 
die Aufregung schnell und alles klappte, wie am Schnürchen. 
Leichtfüßig und anmutig, synchron und mit wunderbarer Aus-
strahlung galang ihnen jede Hebefigur.

Unserer Junioren mit Trainerin Alina Riedlinger

Das Publikum und die Jury waren total begeistert. Sie er-
tantzen sich den überraschenden und überragenden  
2. Platz vor Geislingen!  Mit solch einem tollen Ergebnis hat-
te keiner gerechnet. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Tänzer und Tänzerinnnen!
  
Weiter gehts für alle drei Gruppen am Samstag beim Showtanz-
nachmittag in Weilheim und für unsere Junioren am Abend 
beim Klotzmesserball in Dormettingen. 

Erster Auftritt und gleich 2. Platz

Unsere Minis

 
  Rehasport

beweg dich gesund e.V.

...ab 2024 
Bewegung ist das Schwungrad des Lebens 
  
Rehabilitationssport stellt eine ergänzende Maßnahme zur 
medizinischen Rehabilitation dar. Mit Hilfe des Sports soll die 
eigene Mobilität erhöht und die physische und psychische Be-
lastbarkeit verbessert werden. Im Sinne eines ganzheitlichen 
Ansatzes werden wir gemeinsam nicht nur Ihre Ausdauer und 
Kraft stärken sowie Koordination und Mobilität verbessern, 
sondern Ihnen langfristig Hilfe zur Selbsthilfe aufzeigen. 
Bei einer ärztlichen Verordnung für Rehabilitationssport, die 
von allen Krankenkassen anerkannt wird, entstehen für Sie 
keine Kursgebühren. 
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Sie können jedoch auch ohne ärztliche Rehasportverordnung 
an allen Kursen teilnehmen. 
10 Kursstunden 80,- € / innerhalb von 3 Monaten einlösbar.   
Ab 2024 finden neue Kurse statt: Fettgedruckt!   
Dienstag: 09:00 - 09:45 Uhr Rehasport 
 10:00 – 10:45 Uhr Fit für den Alltag - Rehasport 
 17:15 - 18:00 Uhr Mobilität/Stabilität - Rehasport 
 18:15 - 19:00 Uhr Fit für den Alltag - Rehasport 
  19:15 - 20:00 Uhr Fit für den Alltag - Haltung u.

Bewegung 
Mittwoch: 1 7:15 – 18:00 Uhr Beckenbodengymnastik (kein 

Rehasport)
Donnerst.: 09:00 - 09:45 Uhr Sitzgymnastik – Rehasport 
 17.15 - 18:00 Uhr Sport nach Krebs - Rehasport 
 18:15 - 19:00 Uhr Mobilität/Stabilität - Rehasport 
 19:15 - 20:00 Uhr Fit für den Alltag - Rehasport 
Alle Kurse finden in der „alten Fabrik“, Dormettingerstr. 15, 
72359 Dotternhausen statt. 
Gerne informieren wir Sie persönlich unter der Telefonnum-
mer: 0173/7576473, 
Simone Menne, Alleenstr. 25, 72359 Dotternhausen.
 

Essen in Gemeinschaft für ALLE   
Donnerstag, 8. Februar 2024 
12 Uhr 
in der Schule in Dormettingen 
•  Hackbraten, Spätzle mit gemischtem 

Salat
• Kässpätzle mit gemischtem Salat 
und Nachtisch/Kaffee 
Es besteht die Möglichkeit zwischen den zwei genannten Ge-
richten zu wählen. 
Eine Anmeldung bis spätestens Dienstag, 6. Februar 2024 
ist erforderlich. 
Kontakt Einsatzleiterinnen: 
Carolin Kerner 07427 / 41 99 538 
Karin Rauscher 07427 / 41 99 826 
netzwerk@SonNe-30.de 
Spendenempfehlung 12 €
 
Herzliche Einladung zum Spielenachmittag! 
Wir treffen uns im Februar vor der Fasnet am Dienstag, 
06.02.2024, um 14:30 Uhr im Sankt-Anna-Stift. 
Auch neue Gäste sind uns immer willkommen! 
Bleibet gsond!

Fußball- und Sportverein 
Dautmergen e.V.
www.fsv-dautmergen.de, info@fsv-dautmergen.de 

SSPPRRIITTZZEENN--RRIITTZZEE  

 
 

Am Montagabend, den 12.02.2024 begrüßen wir euch                       
zur Eröffnung der Spritzen-Ritze im neuen Jahr. 

 

Am Fasnetsdienstag haben wir ganztägig geöffnet. 

 Wir freuen uns auf euer Kommen.  

Rosenmontag:               
Geöffnet ab        
17:31 Uhr 

Fasnetsdienstag:          
Geöffnet von    
08:59 Uhr - Ende 

 

 

 Was sonst noch interessiert

DRK-Hausnotruf 
Der Hausnotruf bewährt sich bereits seit über 30 Jahren und 
ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. 
Jetzt bieten wir Ihnen auch Sicherheit für unterwegs: 
Der Mobilruf  bietet nicht nur Sicherheit für zu Hause, son-
dern aufgrund einer Satelliten-Ortung auch Sicherheit für un-
terwegs. Mit modernster Kommunikationstechnik und einem 
24-Stunden-Notfallmanagement Ihrer DRK-Notrufzentrale sind 
Sie nur einen Knopfdruck von schnellstmöglicher Hilfe ent-
fernt. Mit dem neuen Mobilruf erreichen Sie uns immer, auch 
unterwegs mit Ortungsfunktion deutschlandweit. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 
oder per E-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de. 
  
DRK-Tanz „Tanz mit – bleib fit“ am 05.02.2024 in 
Albstadt-Ebingen. Alle 14 Tage von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
im DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. Es werden kein Paar-
tanz, sondern einfache Kreis- und Blocktänze sowie medit-
ative Tänze getanzt. Die Teilnehmer haben viel Spaß an der 
gemeinsamen Bewegung. Interessierte, auch DRK-Nichtmit-
glieder, sind jederzeit herzlich willkommen! Kommen Sie vor-
bei und „schnuppern“ Sie eine Stunde kostenlos. Wir freuen 
uns auf Sie! Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 
07433/9099843 oder per E-Mail: elvira.bruenle@drk-zoller-
nalb.de. 
  
Erste Hilfe Kurse – natürlich beim DRK!  Ersthelfer können 
Leben retten! Jeder kann helfen – und das Helfen lernen, auch 
ohne Vorkenntnisse. Kurse und Termine finden Sie unter www.
drk-zollernalb.de .Telefonische Anmeldung unter 07433 / 90 
99 99 oder kursanmeldung@drk-zollernalb.de 
  
Der DRK-Kleiderladen (Auf dem Graben 13 – 72336 Balin-
gen) hat für Sie sowohl zum Stöbern und Einkaufen als auch 
zur Spendenabgabe zu folgenden Öffnungszeiten geöffnet:   
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr; Dienstag: 14:00 – 17:00 Uhr; 

Bürozeiten:

Dienstag 9 - 11 Uhr
Dotterhausen / Bücherei, Hauptstraße 24

Darüber hinaus telefonisch unter
(0 74 27) 41 99-5 38 erreichbar 

(C. Kerner)

Dienstag 16 - 18 Uhr
Dormettingen / Schule, Schulstraße 15

Darüber hinaus telefonisch unter (0 74 27) 41 99-8 26 
erreichbar (K. Rauscher)

Wir sind persönlich für Sie da!
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Mittwoch: 10:00 – 13:00 Uhr; Donnerstag: 15:00 – 18:00 Uhr; 
Freitag: 10:00 – 13:00 Uhr. 
Unser diesjähriger Winterschlussverkauf findet in der Zeit 
vom 12.02. – 23.02.2024 statt. In diesem Zeitraum gewähren 
wir Ihnen einen Rabatt von 50% auf das gesamte Sortiment. 
  
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
 

Als offene und gemeinnützige Bildungseinrichtung freu-
en wir uns über Ihr Interesse und Teilnahme an unserem 
Bildungsprogramm. 
Jetzt anmelden: www.keb-zak.de 
Mädchen-Workshop „Die Zyklus-Show“ (Mädchen von 
ca. 10 bis 12 Jahren) 
Mädchen-Workshop am Samstag, 17. Februar, 10-16 Uhr. Ge-
meindezentrum Edith Stein, Balingen. Leitung: Frau Dr. med. 
Christiane Weiß, Ärztin. 
Klangschalenmeditation 
Kurs ab Montag, 19. Februar, 18.15 – 19.30 Uhr. Kloster Mar-
grethausen. Leitung: Frau Heike Gminder, Meditationskurs-
leiterin. 
Yoga auf dem Stuhl *NEU* in Geislingen 
Kurs ab Dienstag, 20. Februar, 9 – 10.15 Uhr. Bürger- und 
Vereinshaus „Harmonie“, Geislingen. Leitung: Frau Melanie 
Burger, Yogalehrerin. 
Neue Energie durch Entspannung – Autogenes Training, 
Progr. Muskelentspannung, usw. 
Kurs ab Mittwoch, 21. Februar, 19.30-20.30 Uhr. Gemeinde-
zentrum Edith Stein, Balingen. Leitung: Frau Silke Stanzel, 
Entspannungspädagogin. 
Yogadance & Yin Yoga mit Bettina und Beatrix 
Workshop am Samstag, 24. Februar, 14.30-17.30 Uhr. Kath. 
Gemeindehaus, Balingen. Leitung: Bettina Haus und Beatrix 
Reiterer, Yogalehrerinnen. 
Frauen-f-l-u-g: Kleiner Gemüsegarten – Lust oder Frust!? 
Online-Vortrag am Montag, 26. Februar, 19-21.30 Uhr. Leitung: 
Frau Annerose Herm, Technische Lehrerin. 
Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de 
Tel.: 07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de.
 
DLRG Ortsgruppe Schömberg 
Liebe Freunde der DLRG,
die DLRG Ortsgruppe Oberes Schlichemtal hält die ordent-
liche Hauptversammlung am Freitag, den 08. März 2024 um  
19:00 Uhr im Gasthof zum Plettenberg, in 72355 Schömberg ab. 
Die Tagesordnung sieht folgenden Ablauf vor:
 1. Begrüßung
 2. Bericht Technischer Leiter
 3. Bericht Schriftführer
 4. Bericht Kasse
 4.1 Kassenbericht
 4.2 Kassenprüfer
 4.3 Vorstellen Haushaltsplan
 4.4 Feststellung des Haushaltsplans
 5. Bericht DLRG Jugend
 6. Entlastung
 7. Wahlen
 8. Ehrungen
 9. Anträge mit Beschlussfassung
10. Verschiedenes 
  
Alle Mitglieder und Interessierten laden wir hierzu herzlich ein.   
Vorstandschaft
DLRG Ortsgruppe Oberes Schlichemtal
Markus Maucher, 1. Vorsitzender

Beteiligungsverfahren zu den Teilfortschreibungen Wind- 
und Solarenergie hat begonnen   
Welche Flächen für den Ausbau der Wind- und Solarenergie in 
der Region laut den aktuellen Planungen geeignet sind, stellte 
der Regionalverband Neckar-Alb am Donnerstag, 11.01.2024 
der Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
in der HAP-Grießhaber-Halle in Eningen unter Achalm vor. Mit 
der Veranstaltung eröffnete der Regionalverband das formelle 
Beteiligungsverfahren zu den Teilfortschreibungen Wind- und 
Solarenergie des Regionalplans Neckar-Alb 2013. Die Veran-
staltung fand in Zusammenarbeit mit den regionalen Kreisver-
bänden des Gemeindetags Baden-Württemberg statt.   
Beteiligungsverfahren 
Noch  bis 11. April 2024 besteht die Möglichkeit, sich zu den 
Planentwürfen zu äußern und Stellungnahmen online abzu-
geben. 
Alle Beteiligungsunterlagen sowie ausführliche Informationen 
zum Verfahren sind unter www.rvna.de/formellebeteiligung be-
reitgestellt. Hier wird zudem zeitnah nach der Veranstaltung 
die Aufzeichnung des Live-Streams abrufbar sein. 
  
Teilfortschreibungen Wind- und Solarenergie des Regional-
plans Neckar-Alb 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Neck-
ar-Alb beschloss am 05.12.2023 mit sehr großer Mehrheit die 
Planentwürfe für die Teilfortschreibungen Wind- und Solare-
nergie und beauftragte die Verbandsverwaltung im Zeitraum 
von 11. Januar 2024 bis 11. April 2024 die formelle Beteili-
gung durchzuführen. 
Die Planentwürfe für die Teilfortschreibungen Wind- und Sola-
renergie enthalten zum aktuellen Zeitpunkt 40 Vorranggebiete 
mit insgesamt 9.192 ha im Bereich der Windenergie. Im Be-
reich der Freiflächen-Photovoltaik sind es Gebiete mit einer 
Gesamtfläche von 1.278 ha. Den vorliegenden Entwürfen ging 
ein intensiver Planungs- und Abstimmungsprozess voraus. 
Unter anderem konnte im Frühjahr im Rahmen eines infor-
mellen Beteiligungsverfahrens bereits Rückmeldung zu den 
Suchraumkarten Wind- und Solarenergie gegeben werden.   
Regionale Planungsoffensive 
Der Regionalverband Neckar-Alb hat laut Klimaschutzgesetz 
des Landes Baden-Württemberg den gesetzlichen Auftrag, 
Gebiete für Wind- und Solarenergienutzung im Umfang von 
mindestens 2% der Fläche der Region Neckar-Alb auszuwei-
sen. Diesen Auftrag setzt der Regionalverband im Rahmen 
der Teilfortschreibungen Wind- und Solarenergie um. Falls 
dieses Ziel nicht erreicht wird, verlieren die Kommunen einen 
Großteil ihrer Steuerungsmöglichkeiten. So können in diesem 
Fall beispielsweise Windenergieanlagen auch auf Flächen ent-
stehen, die die Regionalplanung unter Berücksichtigung von 
Kriterien wie Überlastung, oder Rücksicht auf Landmarken 
ausgeschlossen hätte, projektiert werden.
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau 
Was bekomme ich im Alter? 
„Vorsorgen und heute schon an morgen denken: Genau 
dabei will die SVLFG Frauen in grünen Berufen künftig 
noch intensiver unterstützen“, bekräftigte die alternieren-
de Vorsitzende der Vertreterversammlung Juliane Vees an-
lässlich des Bäuerinnenforums des Deutschen LandFrau-
enverbandes sowie einer Talkrunde zum Thema „Frauen 
auf dem Land – Wege zu mehr Gleichberechtigung“ wäh-
rend der Grünen Woche. 
„Eine Studie des Thünen-Instituts hat gezeigt, dass die Höhe 
ihrer Alterssicherung von einem Drittel der Frauen in den grü-
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nen Berufen als nicht ausreichend angesehen wird – und ein 
Viertel kann die eigene Absicherung im Alter nicht einschät-
zen“, sagte Juliane Vees anlässlich der beiden Termine. „Auf-
fällig ist, dass die Alterskassenpflicht für Ehefrauen häufig 
vermieden wird, indem sie zwar innerhalb oder außerhalb 
des landwirtschaftlichen Betriebs sozialversicherungspflich-
tig angestellt werden, aber nur geringfügig mehr verdienen 
als bei einem Minijob. Dadurch wird dann eine Befreiung von 
der Alterskasse möglich. So werden nur geringe Beiträge 
angerechnet, was sich dann bei der Rente im Alter bemerk-
bar macht.“ Die Befreiungsregelung zur Alterskassenpflicht 
sollte daher überdacht und gegebenenfalls modifiziert wer-
den. Dieser Meinung ist auch Verena Bentele, Präsidentin 
des Sozialverbandes VdK Deutschland e. V. und Vorsitzende 
des Sozialverbands VdK Bayern e. V.: „Die Befreiung von der 
Alterskassenpflicht sollte abgeschafft werden. Wir brauchen 
eine Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen, damit auch 
Frauen in der Landwirtschaft bei Schicksalsschlägen, Schei-
dung oder Krankheit unabhängig und selbständig im Alter 
abgesichert sind.“ 
Die SVLFG bietet beispielweise mit der Krisenhotline (Tel.: 
0561 785-10512), der Betriebs- und Haushaltshilfe bei Mut-
terschutz und Pflege oder der Hebammenrufbereitschaft gute 
und besondere Services für Frauen in der Grünen Branche. 
Zielrichtung ist es, aktiv auf die Frauen zuzugehen, um sie 
für eine Beratung zu gewinnen und aufzuklären. Unter www.
svlfg.de/infos-fuer-frauen-in-der-gruenen-branche hat die 
SVLFG Leistungen für Frauen zusammengefasst. Eine Post-
karte macht auf das Online-Angebot aufmerksam. Sie wird 
auch vom Außendienst der Prävention verteilt. 
Die SVLFG plant, die Beratungsleistungen weiter auszubauen. 
Eine Online-Information zur Rentenabsicherung ist geplant.
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Wirtschaft

1.  Wie viele Kilometer Uferlänge umspannt der Duisburger 
Hafen? Schätzen Sie!

A ca. 20 Kilometer

B ca. 30 Kilometer

C ca. 40 Kilometer

D ca. 50 Kilometer

2.  Welcher Hafen liegt an der Mündung des Jangtse?

A Peking

B Singapur

C Hongkong

D Shanghai

3.  Welcher ist der größte Tiefwasserhafen Europas?

A Hamburg

B Rotterdam

C Antwerpen

D Genua

4. Welches Museumsschiff liegt im Hafen von Portsmouth?

A „HMS Victory“

B „HMS Belfast“

C „HMS Warrior“

D „Caroline“

Lösungen: 1C, 2D, 3B, 4A

@ Heidi Stulle-Gold/DEIKE 750R53R1
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E-Mail für Rechnungsversand

Ort, Datum, Unterschrift
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Seit mehr als 60 Jahren 
ein loyaler Partner der Kommunen.

Anzeigenkombi

Profitieren Sie von einem 
unschlagbar günstigen 

Kombinationsrabatt!

Zollernalbkreis

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG
Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-70

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Sprechen Sie mit Ihrer Werbung jetzt ganz gezielt4.000 Haushalte im Zollernalbkreis an!

 

GESCHÄFTSANZEIGEN

MUT
HILFE
HOFFNUNG
Helfen Sie
krebskranken Kindern
und deren Familien
mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

UNSERE SPENDENKONTEN

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de
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Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsenti eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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MITTEN IM LEBEN

Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsen� eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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BAUEN, WOHNEN & IMMOBILIEN
Ungerade KW*: Ludwigsburger und Oeffi  nger Ausgaben

Unser Experte =

Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

Ich freu

mich auf Sie!

Tobias Stengel

Wussten Sie schon...

Volksbank
Albstadt eG

www.volksbank-albstadt.de

Vereinbaren Sie gleich Ihren per-
sönlichen Termin bei uns unter

07431 576-0

...dass unsere zertifizierten Mo-

dernisierungs- und Fördermittel-

berater Ihnen mögliche Wege zu 

einer CO2-neutralen Immobilie 

aufzeigen und sie damit einen 

Beitrag zum Klimaschutz liefern 

können? 

Kostenersparnis auch durch 

Einbindung von staatlicher 

Förderung ist dabei eine unserer 

Maxime.

IMMOBILIENMARKT

GESCHÄFTSANZEIGEN


